
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/12/17 2002/02/0133
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.2004

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §4 Abs1 litc;

StVO 1960 §4 Abs5;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Es ist nicht Tatbestandsvoraussetzung des § 4 Abs. 5 StVO 1960, dass der Schaden auf einer Straße mit ö:entlichem

Verkehr eintritt. (Hier: Der Umstand, dass der Mitbeteiligte beim "Zurückschieben" von der - als Straße mit öffentlichem

Verkehr anzusehenden - Zufahrt abkam, stellt den "Verkehrsunfall" dar; es war daher für die

Tatbestandsvoraussetzungen nach § 4 Abs. 5 StVO 1960 auch nicht von Bedeutung dass die Folge - der Sachschaden -

nicht (mehr) auf einer Straße mit öffentlichem Verkehr eintrat.)
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